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Stadt SolothurnMontag, 24. Februar 2025

Diese Schaufenster
wurden ausgezeichnet
Zahlreiche SolothurnerGewerbetreibende
schmücken ihre Schaufenster zur Fasnacht.

ThomasNyffenegger

Die fasnächtliche Stimmung ist
derzeit in der Stadt Solothurn
nicht zu übersehen. In den letz-
tenWochen haben sich die Ge-
werbetreibendenundGastrono-
men ins Zeug gelegt, um ihre
Schaufenster undBeizen fürdie
Solothurner Fasnacht und für
die Schaufenster- und Beizen-
prämierung der UNO (Fas-
nachtsgesellschaft Solothurn)
zu gestalten. Unter dem Motto
«SO LO SY» wurden die Knei-
pen und Schaufenster farben-
froh undmit viel Kreativität de-
koriert.

Die Jury, die sich – wie die
UNO betont – aus unbestechli-
chen Mitgliedern zusammen-
setzt, machte sich am Samstag-
morgen, 22. Februar, auf den
Weg, um alle teilnehmenden
Geschäfte und Lokale zu besu-
chen. Trotz der verlockenden
Köstlichkeiten und einemGläs-
chenWein, die ihr an vielenOr-
tenangebotenwurden, bliebdie
Juryobjektivund fair in ihrerBe-
wertung.

Die Kleber «BRAVO UNO»
wurden sichtbar an den Schau-
fenstern und Kneipen ange-

bracht, um die Teilnehmer zu
würdigen.

Besonders herausragend
war das Schaufenster der Mes-
serschmiede, das von der
Guggemusig Glänggeler deko-
riert wurde und zum Sieger er-
koren wurde. Auch die folgen-
den Schaufenster beeindruck-
ten die Jury:

2. Gysin Leder&Polsterei
3. ProWork Velostation
4. BimMüggli
5. Der Schuhstall

Bei den Gastronomen konnte
dieAarebardenSieg für sichver-
buchen.WeitereLokale, diebe-
sonders ins Auge stachen, wa-
ren:

2. L’Amore Brautmode
3. KaffeehalleNussbaumer
4. ZumAlten Stephan
5. DasHärdöpfuHuus

Die Schaufenster- und Beizen-
prämierung ist laut UNO nicht
nur einWettbewerb – «sondern
aucheinewunderbareGelegen-
heit, dieFasnacht zustärkenund
die kreativeVielfalt der Stadt zu
feiern.» Oben: Die Schaufenster der Kaffeehalle und von Stampfli Optik. Unten: Stadt Café und Ortho Tec (von links). Bilder: Hanspeter Bärtschi

Schuldenbremse soll die Finanzen richten
ImGemeinderat wird diskutiert, ob die Stadt eine Schuldenbremse einführen soll. Die Stadt ist vomFDP-Vorschlag nicht begeistert.

Judith Frei

Wie bringt man die städtischen
Finanzen wieder ins Lot? Mit
dieser Frage ringt der Gemein-
derat schon seit einerWeile.Mit
einemenggeschnürtenSparpa-
ketwolltemanzuletztdieFinan-
zen indenGriffbekommen.Der
grösste Sparposten – die Stadt-
polizei –wurdeallerdings ander
denkwürdigen Gemeindever-
sammlung Ende Oktober 2024
aus demPaket gekippt.

Nun wird an der kommen-
den Gemeinderatssitzung eine
weitere Idee besprochen, wie
die finanzielle Situation der
Stadt verbessert werden soll.
Jörg Aebischer schlägt in einer
Motionvor, eineSchuldenbrem-
se inderGemeindeordnungein-
zuführen.

GleitenderDurchschnitt
überacht Jahre
Seine Idee soll rasch umgesetzt
werden – bereits ab der Budget-
periode 2026 soll der Finanz-
haushalt nach seiner Idee ge-
steuert werden. Wichtige
Steuergrössen sind dabei der
Nettoverschuldungsquotient
und der Selbstfinanzierungs-
grad, die jährlich überprüft
werden. Dabei schlägt Aebi-
scher vor, einen gleitenden
Durchschnitt über acht Jahren
heranzuziehen.

DerNettoverschuldungs-
quotient zeigt den Anteil der
Steuern, der erforderlichwäre,
um die Nettoschuld abzutra-

gen. Liegt der Quotient über
100 Prozent soll es einen In-
vestitionsstopp für alle noch
nicht freigegebenen Projekte
geben, schlägt Aebischer vor.
Liegt er über 130 Prozent, sol-
len Ausgabenkürzungen um 3
Prozentpunkte vorgenommen
werden.

Der Selbstfinanzierungs-
gradgibt an,welcherAnteil der
Nettoinvestitionen aus eigenen
Mittelnfinanziertwerdenkann.
Ein Selbstfinanzierungsgrad
unter 100 Prozent ist gleichbe-
deutendmit einerNeuverschul-
dung, liegt er über 100Prozent,
werdenSchuldenabgebaut.Ae-
bischer schlägt vor, dass bei

einem Selbstfinanzierungsgrad
vonunter80ProzentdieAusga-
benum3Prozentpunktegekürzt
werden. Liegt er unter 50 Pro-
zent, sollen die Steuern um 3
Prozentpunkte erhöht werden.

Aebischer ist überzeugt,
dass schnell gehandelt werden
muss. Werde der Finanzhaus-
halt nicht schnell ins Lot ge-
bracht, drohe der Stadt die
Zwangsverwaltung durch den
Kanton. Er verweist auf den
Grundsatz des Haushaltsaus-
gleichs im Gemeindegesetz.
Sollte sein Vorschlag nicht um-
setzbar sein, müsse die Stadt
einen eigenen Vorschlag unter-
breiten.

DieStadt ist vonAebischers Idee
aus verschiedenen Gründen
nicht begeistert. Von einer
Zwangsverwaltungkönnekeine
Rede sein.DasGemeindegesetz
schreibe lediglich vor, dass der
Selbstfinanzierungsgrad der
Nettoinvestitionen im Budget
mindestens 80 Prozent betra-
genmüsse, wenn der Nettover-
schuldungsquotient der letzten
Jahresrechnung höher als 150
Prozent war.

Ausserdem ergebe eine
Schuldenbremse nur Sinn,
wenn sie in der Gemeindeord-
nung verankert sei. Nur so
kann sie ihreWirkung entfalten
und nicht einfach ausgehebelt

werden. Bei der Revision der
Gemeindeordnung sei eine zu-
sätzliche Schuldenbremse kurz
diskutiert worden.Die Arbeits-
gruppe war jedoch der Mei-
nung, dass keine zusätzlichen
Bestimmungen aufgenommen
werden sollten.

Die Befürchtung der Stadt:
Wenn solche Richtlinien einge-
führtwürden,werdekünftigdas
Budget erst im letzten Moment
bereinigt.Dies,weil allewissen,
dass 3 Prozent gestrichen wer-
denmüssen.

Unter den vom Motionär
vorgegebenen Bedingungen
hätteder Steuerfuss schon2025
um3Prozentpunkteerhöhtwer-
denmüssen.Dochdas sei ander
Gemeindeversammlung abge-
lehnt worden. Nicht nur das:
2020 wurde der Steuerfuss ge-
senkt. Ein Jahr später lag der
massgebende Selbstfinanzie-
rungsgrad bei knapp 40 Pro-
zent. Sprich, die Steuersenkung
hätte dann bereits wieder rück-
gängig gemacht werden müs-
sen.

Das istder
GegenvorschlagderStadt
Das Stadtpräsidium hatmit der
Finanzverwaltung einen eige-
nen Vorschlag erarbeitet: Der
Selbstfinanzierungsgrad der
Nettoinvestitionenmussbeidie-
sem Vorschlag im Budget min-
destens 50 Prozent betragen,
wenn der Nettoverschuldungs-
quotient der letzten Jahresrech-
nung 50 Prozent überschreitet.

Ausserdem: Ist der Nettover-
schuldungsquotient der letzten
Jahresrechnung grösser als 100
Prozent, muss der Selbstfinan-
zierungsgrad der Nettoinvesti-
tionen imBudgetmindestens80
Prozent betragen.

Diese Regelung ist eindeu-
tig. Der Gemeinderat habe die
Möglichkeit, die Investitionen
zu reduzieren und/oder die
Selbstfinanzierung der Erfolgs-
rechnung durch Aufwandkür-
zungen oder Ertragssteigerun-
genzuverbessern.DieRegelung
lehne sich an die heutige Schul-
denbremse imGemeindegesetz
an, greife aber früher.

Die Stadt wendet aber ein:
Gemäss Finanzplan sind die
Selbstfinanzierungsgrade inden
kommenden Jahren sehr tief.
Würde diese Regel bereits gel-
ten, müsste die Selbstfinanzie-
rungmassiv verbessertwerden.
So schaut die Stadt in das Jahr
2028. Zu diesem Zeitpunkt
müsstedieErfolgsrechnungum
13,8 Millionen Franken verbes-
sert werden, was 21 Steuerfuss-
prozentpunkten entspricht.

Obwohl das Amt für Ge-
meindenbestätigt hat, dass eine
zusätzliche Schuldenbremse in
derGemeindeordnung zulässig
ist, solange sie nicht imWider-
spruch zur geltenden Regelung
imGemeindegesetz steht, emp-
fiehlt die Stadt, die Motion als
nicht erheblich zu erklären. Es
sei schwierig, einewirksamezu-
sätzliche Schuldenbremse ein-
zuführen.

FDP-Gemeinderat Jörg Aebischer sorgt sich um die Stadtfinanzen. Bilder: Sandra Stampfli/Hanspeter Bärtschi


